Erlduterungen zum Antrag auf Wohngeld

Stand: Marz 2011

(Mietzuschuss)

Bitte vor dem Ausfullen des Antrags unbedingt lesen!

Die Randnummern beziehen sich auf die im Antrag gekennzeichneten Nummern.

Bitte schreiben Sie mdglichst in Druckschrift und kreuzen Sie Zutreffendes an.

Wenn der Platz fur die Angaben im Formular nicht ausreicht, verwenden Sie bitte noch ein gesondertes Blatt.

Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller,

Wohngeld wird nur auf Antrag der wohngeldberechtigten Person
geleistet. Die Bevollmachtigung einer anderen Person ist zulassig.

Dem Grunde nach wohngeldberechtigt ist, wer den Miet- oder
Nutzungsvertrag Gber Wohnraum unterzeichnet hat und den Wohnraum
auch selbst nutzt. Ist die wohngeldberechtigte Person vom Wohngeld
ausgeschlossen (weil sie z. B. Arbeitslosengeld Il empfangt, vgl.
weitere  Erlduterungen), kann sie dennoch fir nicht vom
Wohngeldbezug ausgeschlossene Haushaltsmitglieder einen Antrag
auf Wohngeld in der Form des Mietzuschusses stellen.

Unter diesen Voraussetzungen kénnen Sie einen Antrag auf Wohngeld
in Form des Mietzuschusses stellen, wenn Sie Mieter/in (oder
Untermieter/in) oder mietédhnlich Nutzungsberechtige/r von Wohnraum
oder Bewohner/in einer stationaren Einrichtung im Sinne des Pflege-
und Wohnqualitdtsgesetzes (,Heimbewohner/in*) sind und den
Wohnraum selbst nutzen. Als mietdhnlich Nutzungsberechtigte sind

insbesondere  anzusehen die Inhaber eines mietahnlichen
Dauerwohnrechts, einer Genossenschafts- oder Stiftswohnung oder
einer Dienst- oder Werkwohnung. Ferner sind Sie fur einen

Mietzuschuss wohngeldberechtigt, wenn Sie Wohnraum im eigenen
Haus bewohnen, das mehr als zwei Wohnungen (Mehrfamilienhaus)
hat.

Ein Anspruch auf Wohngeld kann nur ermittelt werden, wenn Sie die
Fragen im Antrag richtig und vollstdndig beantworten. Dariiber hinaus
sind fur die im Antrag gemachten Angaben entsprechende Nachweise
erforderlich. Sie erleichtern der Wohngeldbehdrde die Arbeit und
beschleunigen die Bearbeitung, wenn Sie diese dem Antrag gleichzeitig
beifligen. Originalunterlagen erhalten Sie so bald wie mdglich zurtick.

Die Wohngeldbehdrde darf Ubrigens zur Vermeidung rechtswidriger
Inanspruchnahme von Wohngeld die zum Haushalt rechnenden
Haushaltsmitglieder im Wege eines Datenabgleichs (auch in
automatisierter Form) daraufhin Uberpriifen, ob sie Transferleistungen
wie z. B. Arbeitslosengeld Il beantragt haben oder empfangen oder
Kapitaleinklnfte haben.

Beantragen Sie das Wohngeld bitte rechtzeitig, da es grundsatzlich
nur vom Beginn des Monats an gewahrt wird, in dem der Antrag bei
der Wohngeldbehdérde eingeht.

Vergessen Sie bitte nicht, den Antrag zu unterschreiben.

Ob und in welcher Hohe Wohngeld zusteht, hangt ab von
o der Anzahl der zu berlicksichtigenden Haushaltsmitglieder,
e dem Gesamteinkommen und

e der HOhe der beriicksichtigungsfahigen Miete fiir den Wohnraum.

Der zur Berechnung des Wohngeldanspruches notwendige Antrag auf
Mietzuschuss enthélt daher die erforderlichen Fragen zur Person, zu
den Haushaltsmitgliedern, zum Wohnraum und zur Miete sowie zum
Einkommen.

Die Miete ist nur bis zu einem bestimmten Hochstbetrag berlcksichti-
gungsfahig, welcher sich nach der Zahl der zu berlcksichtigenden
Haushaltsmitglieder und der Mietenstufe der Gemeinde richtet. Naheres
hierzu kénnen Sie bei Ihrer Wohngeldbehdrde erfragen.

Vom Wohngeld grundsatzlich ausgeschlossen sind Empfanger
folgender Leistungen, wenn bei deren Berechnung Kosten der
Unterkunft berlcksichtigt worden sind:

e Arbeitslosengeld 1l und Sozialgeld nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB Il), auch wenn diese Leistungen nach § 25
des Gesetzes als Vorschuss auf die Leistungen der
Rentenversicherung weiter erbracht werden,

e Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung nach dem Zwdlften Buch Sozialgesetzbuch
(SGB II),

e Zuschisse fir Auszubildende zu den Kosten fir Unterkunft und
Heizung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch,

e Leistungen der ergadnzenden Hilfe zum Lebensunterhalt oder
anderer Hilfen in einer stationdren Einrichtung, die den
Lebensunterhalt umfassen, nach dem Bundesversorgungsgesetz
oder einem Gesetz, das dieses fiir anwendbar erklart,

e Ubergangsgeld und Verletztengeld in Hoéhe des Arbeitslosen-
geldes Il nach dem Sechsten bzw. Siebten Buch Sozialgesetzbuch,

e Leistungen in besonderen Fallen und Grundleistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz.

e Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch
Sozialgesetzbuch, wenn alle zum Haushalt gehérenden Personen
zu den Empféangern dieser Leistung gehdren.

Der Ausschluss besteht nicht, wenn

1. die vorgenannten Leistungen ausschlief3lich als Darlehen gewahrt
werden oder

2. durch Wohngeld die Hilfebedirftigkeit im Sinne des §9 des
Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, des § 19 Abs. 1 und 2 des
Zwolften Buches Sozialgesetzbuch oder des §27a des
Bundesversorgungsgesetzes vermieden oder beseitigt werden
kann und

a) die vorgenannten Leistungen wahrend der Dauer des
Verwaltungsverfahrens zur Feststellung von Grund und
Hoéhe dieser Leistungen noch nicht erbracht worden sind oder

b) der zustandige Trager eine der vorgenannten Leistungen
als nachrangig verpflichteter Leistungstrager nach § 104
des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch erbringt.

Der Ausschluss vom Wohngeld gilt grundsatzlich auch fir die
Haushaltsmitglieder, die bei der Berechnung des Bedarfs fiir eine der
oben genannten Leistungen bzw. bei der gemeinsamen Ermittlung der
Leistungen berlcksichtigt worden sind. In diesen Fallen ist ein Antrag
auf Wohngeld grundsétzlich abzulehnen, da die Wohnkosten im
Rahmen dieser Leistungen berlcksichtigt werden.

Der Ausschluss vom Wohngeld greift regelmaRig bereits dann ein,
wenn ein Antrag auf eine der oben genannten (Transfer-)Leistungen
gestellt wurde, auch wenn uber diesen noch nicht entschieden ist.

Sofern ein Antrag auf eine dieser Leistungen abgelehnt wird, haben Sie
bis zum Ablauf des Folgemonats nach Ablehnung die Mdglichkeit,
rickwirkend Wohngeld unter Vorlage des Ablehnungsbescheids zu
beantragen.

Beziehen einzelne Haushaltsmitglieder keine der oben genannten
Leistungen und wurden sie auch nicht bei der Ermittlung des
Bedarfs bzw. bei der Ermittlung der Leistung berucksichtigt, kann
von der wohngeldberechtigten Person, auch wenn sie selbst vom
Wohngeld ausgeschlossen ist, der Antrag auf Wohngeld fur diese
Person(en) gestellt werden.
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Wenn Sie Bewohner/in einer stationdren Einrichtung im Sinne des
Pflege- und Wohnqualitatsgesetzes (,Heimbewohner/in“) sind, gilt als
wohngeldfahige Miete der Hochstbetrag der nach dem Wohngeldgesetz
berlcksichtigungsfahigen Miete. In diesem Fall brauchen Sie die
Fragen 12 — 14, 27 und 28 nicht zu beantworten.

Alleinstehende ~ Wehrpflichtige sind fur die Dauer des
Grundwehrdienstes nicht antragsberechtigt, es sei denn, die
Mietbeihilfe nach § 7a des Unterhaltssicherungsgesetzes ist abgelehnt
worden; dies gilt auch fur den Wehrpflichtigen gleichgestellte Personen,
wie z. B. Zivildienstleistende.

Kein Wohngeld erhalten Haushalte, zu denen ausschlieRlich Personen
gehoren, denen Leistungen zur Foérderung der Ausbildung nach dem
Bundesausbildungsférderungsgesetz oder nach § 59, § 101 Abs. 3 oder
§ 104 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 1ll) dem Grunde nach
zustehen oder im Falle eines Antrages dem Grunde nach zustehen
wirden.

0Wohngeldberechtigt ist, wer den Mietvertrag bzw. die Nutzungs-
vereinbarung abgeschlossen hat. Dies gilt auch, wenn diese
Person(en) durch den Bezug einer der zuvor genannten
Transferleistungen selbst kein Wohngeld bekommen kann/kénnen.
Haben mehrere Haushaltsmitglieder den Mietvertrag
unterschrieben, bestimmen diese Haushaltsmitglieder
gemeinsam die wohngeldberechtigte Person, die den Antrag stellen
soll.
Der Mietvertrag oder eine Mietbescheinigung des Vermieters ist
vorzulegen.

eJede Person kann nur einen Mittelpunkt ihrer Lebens-
beziehungen haben. Gemeint ist damit der Schwerpunkt bzw. Ort
der Lebensbeziehungen, mit welchem die Person ihre
Uberwiegenden Lebensinteressen und personlichen Beziehungen
verbindet.

eHaushaItsmithied ist die unter @ eingetragene wohngeld-
berechtigte Person, wenn der Wohnraum, fir den sie Wohngeld
beantragt, der Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen ist.

Weitere Haushaltsmitglieder sind unter dieser Voraussetzung,

- wer als Ehegatte oder als Lebenspartner oder Lebenspartnerin
eines Haushaltsmitgliedes von diesem nicht dauernd getrennt lebt

oder mit Haushaltsmitgliedern so zusammenlebt, dass ein
wechselseitiger Wille angenommen werden kann, dass die
Haushaltsmitglieder fiireinander Verantwortung tragen oder

einstehen,

- Verwandte bzw. Verschwagerte in gerader Linie (z. B. GroReltern,
Eltern, Kinder, Enkel) oder zweiten und dritten Grades der
Seitenlinie (z. B. Geschwister, Onkel, Tante), Pflegekinder und
Pflegemutter bzw. Pflegevater,

wenn sie mit der wohngeldberechtigten Person in einer Wohn- und
Wirtschaftsgemeinschaft leben. Eine Wohngemeinschaft liegt vor,
wenn Personen Wohnraum gemeinsam bewohnen. Eine
Wirtschaftsgemeinschaft liegt vor, wenn Personen sich ganz oder
teilweise gemeinsam mit dem taglichen Lebensbedarf versorgen; sie
wird vermutet, wenn Personen in einer Wohngemeinschaft leben.

oHier sind solche Personen anzugeben, an die Sie einen Teil Ihres
Wohnraums untervermietet haben. Fuhrt der Untermieter seinen
Haushalt voéllig eigenstandig, so ist er nicht zu lhrem Haushalt zu
rechnen.

eBitte beachten Sie, dass bereits die Antragstellung auf eine der
aufgezahlten Leistungen der Wohngeldbehdrde mitzuteilen ist. In
diesem Fall ist der entsprechende Bescheid nach Erhalt der
Wohngeldbehérde vorzulegen.

eBei der Ermittlung des Gesamteinkommens werden flr
schwerbehinderte Personen je nach dem Grad ihrer Behinderung
bei Pflegebedirftigkeit im Sinne des § 14 des Elften Buches
Sozialgesetzbuch (SGB Xl) und gleichzeitiger hauslicher oder

teilstationarer Pflege oder Kurzzeitpflege jahrliche Freibetrage in
Hoéhe von 1 500 Euro bzw. 1 200 Euro abgezogen.

Die Schwerbehinderteneigenschaft, der Grad der Behinderung und
die Pflegebedirftigkeit sind in der Regel durch Vorlage eines
Schwerbehindertenausweises bzw. eines Feststellungsbescheides
nach § 69 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX)
und durch Vorlage eines Bescheids der zustandigen Stelle liber den
Bezug von Pflegegeld bzw. einer Pflegezulage unter Angabe der
Pflegestufe nachzuweisen.

Bei Opfern nationalsozialistischer Verfolgung und ihnen
Gleichgestellten wird ein Freibetrag in Hohe von 750 € abgesetzt.

oZum Unterhalt verpflichtet sind Ehepartner untereinander,
Verwandte in gerader Linie untereinander (z. B. Kinder gegeniber
den Eltern, Eltern gegenlber Kindern, der Vater/die Mutter
gegenlber dem anderen Elternteil seines Kindes, geschiedene
Ehepartner untereinander). Aufwendungen fiir die Erfillung
gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen werden bis zu dem in einer
notariell beurkundeten Unterhaltsvereinbarung festgelegten oder in
einem Unterhaltstitel oder einem Bescheid festgestellten Betrag
abgesetzt. Liegen diese Titel nicht vor, kbnnen Aufwendungen zur
Erfullung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen auf Nachweis wie
folgt abgesetzt werden:

e bis zu 3.000 Euro jahrlich fir ein zu bericksichtigendes
Haushaltsmitglied, das auswarts untergebracht ist und sich in
Ausbildung befindet,

e bis zu 3.000 Euro jahrlich fur ein Kind, fir das ein gemeinsames
Sorgerecht besteht und das zugleich Haushaltsmitglied bei dem
anderen Elternteil ist,

e bis zu 6.000 Euro jahrlich fur nicht zum Haushalt rechnende
frthere oder dauernd getrennt lebende/n Ehegatten und
Lebenspartner,

e bis zu 3.000 Euro jahrlich fir eine sonstige nicht zum Haushalt
rechnende Person.

GWenn Sie allein mit nicht volljahrigen Haushaltsmitgliedern
zusammenwohnen und erwerbstéatig sind oder sich in Ausbildung
befinden und nicht nur kurzfristig von der Wohn- und
Wirtschaftsgemeinschaft abwesend sind, kann fir jedes Kind unter
12 Jahren, fiir das Kindergeld geleistet wird, ein Freibetrag von 600
Euro jahrlich gewahrt werden. Nur kurzfristig abwesend vom
Haushalt sind Sie, wenn Sie z. B. eine geringfiigige Beschaftigung
oder nur an einem Tag in der Woche eine Berufstatigkeit ausiben.

OHaben nicht nur voriibergehend getrennt lebende Eltern das
gemeinsame Sorgerecht fiir ein oder mehrere Kinder und wird fur
das Kind bzw. die Kinder zusatzlicher Wohnraum im Haushalt jedes
betreuenden Elternteils vorgehalten, ist jedes annahernd zu
gleichen Teilen betreute Kind bei beiden Elternteilen als
Haushaltsmitglied zu beriicksichtigen. Betreuen Sie als Eltern
mindestens zwei der Kinder nicht annahernd zu gleichen Teilen, ist
bei dem Elternteil mit dem niedrigeren Betreuungsanteil nur das
jingste dieser Kinder als Haushaltsmitglied zu berticksichtigen.
Vorstehendes gilt ebenso fiir Pflegeeltern und Pflegekinder. Die
zeitlichen Anteile kénnen Sie z. B. in Tagen oder in Bruchteilen
angeben.

@Weiterer Wohnraum kann z. B. aus beruflichen Grinden oder
sonstigen familidren Grinden vorgehalten werden mussen. Ein
solcher Zweitwohnsitz ist hier ausdriicklich nochmals anzugeben.

mDer Tod eines Haushaltsmitglieds ist fir die Dauer von 12
Monaten nach dem Sterbemonat ohne Einfluss auf die der
Wohngeldberechnung zugrunde liegende HaushaltsgroRe; diese
Verglinstigung entfallt jedoch z. B. bei einem Wohnungswechsel
oder bei Aufnahme einer neuen Person in den Haushalt.

@Wenn Sie und/oder andere Haushaltsmitglieder vom Wohngeld
ausgeschlossen sind (vgl. Seite 1), tragen Sie bitte jeweils
lhren Namen/den Namen der betreffenden Haushaltsmitglieder
ein und die Art und Hbhe der Leistung, die zum Ausschluss
vom Wohngeld gefuihrt hat.
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Die Wohngeldbehorde ist verpflichtet, die Plausibilitat lhrer
Einkommensangaben zu Uberprifen. Die Angabe der Einkiinfte
dient daher nicht nur der Berechnung des wohngeldrechtlich
mafgeblichen Einkommens, sondern auch einer
sachgerechten Entscheidung Uber den gestellten
Wohngeldantrag und liegt somit in lhnrem eigenen Interesse.

Zum Einkommen gehoéren die positiven Einkiinfte im Sinne des § 2
Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes (EStG):

- der Gewinn bei Einklinften aus Land- und Forstwirtschaft,
Gewerbebetrieb und selbstandiger Arbeit (z. B. Einkiinfte aus
freiberuflicher Tatigkeit)

- der Uberschuss der Einnahmen (iber die Werbungskosten bei
Einkiinften aus nichtselbstandiger Arbeit (Gehélter, Lohne,
auch Nebenverdienst, Gratifikationen, Tantiemen)

- andere Bezlge und Vorteile fir eine Beschaftigung im
offentlichen oder privaten Dienst, Wartegelder, Ruhegelder,
Witwen- und Waisengelder und andere Beziige und Vorteile
aus friheren Dienstleistungen

- Einkiinfte aus Kapitalvermdgen (insbesondere alle Zinsen aus
Sparguthaben, Ausschittungen aus Wertpapieren, Dividenden,
Ertrdge aus Investmentanteilen, auch soweit diese den
Sparerpauschbetrag nicht tiberschreiten)

- Einklnfte aus Vermietung und Verpachtung (jedoch ohne
Einnahmen aus Untervermietung) und

- sonstige Einkunfte im Sinne des § 22 EStG (Renten mit ihrem
Besteuerungs- oder Ertragsanteil, Unterhaltsleistungen,
Entschadigungen, Amtszulagen).

Diese Einkiinfte erhéhen sich um die nach § 32 d Abs. 1 und § 43
Abs. 5 EStG zu besteuernden Betrdge sowie um die nach § 3 Nr. 40
EStG steuerfreien Betrage und mindern sich um die nach § 3c
Abs. 2 EStG nicht abziehbaren Betrage (§ 2 Abs. 5a EStG).

Daruber hinaus zahlen zum Einkommen ganz oder teilweise
insbesondere auch die folgenden Einnahmen:

e Renten und Pensionen (= Versorgungsbeziige und Leibrenten),

e Versorgungsbeziige fur Soldaten (= einkommensabhéangige,
nach § 3 Nr. 6 EStG steuerfreie Bezige, die aufgrund
gesetzlicher Vorschriften aus offentlichen Mitteln versorgungs-
halber an Wehr- und Zivildienstbeschadigte oder ihre Hinter-
bliebenen, Kriegsbeschadigte und Kriegshinterbliebene sowie
ihnen gleichgestellte Personen gezahlt werden),

e Kapitalabfindungen aufgrund der gesetzlichen Rentenversiche-
rung und der Beamten-(Pensions-)Gesetze,

e Verletztenrente,

e Lohn- und Einkommensersatzleistungen wie z. B. Arbeits-
losengeld, Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld, Ubergangsgeld,
Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld,
Elterngeld,

e Unterhaltshilfe und Beihilfe zum Lebensunterhalt nach dem

Lastenausgleichsgesetz, nach dem Reparationsschadengesetz

und nach dem Fluchtlingshilfegesetz,

Krankentagegelder,

Renten nach § 3 Abs. 2 des Anti-D-Hilfegesetzes,

Zuschlage fiir Sonntags- Feiertags- und Nachtarbeit,

vom Arbeitgeber pauschal besteuerter Arbeitslohn,

vom Arbeitgeber pauschal besteuerte Sachzuwendungen,

steuerfreie  Zuwendungen des Arbeitgebers an eine

Pensionskasse, Direktversicherung o. a.,

e Sparer-Pauschbetrag auf Einkiinfte aus Kapitalvermdgen (100
Euro bleiben frei),

e erhohte Absetzungen und Sonderabschreibungen,

e Grundbetrag der Produktionsaufgaberente und das
Ausgleichsgeld nach dem Gesetz zur Férderung der Einstellung
landwirtschaftlicher Erwerbstatigkeit,

e Leistungen aus offentlichen Mitteln an Arbeitnehmer u. a. des
Steinkohlenbergbaues und des Braunkohlentiefabbaues und der
Eisen- und Stahlindustrie aus Anlass von Stilllegungs-,
Einschrankungs-, Umstellungs- oder Rationalisierungsmal3-
nahmen,

o die dem Empfanger steuerlich nicht zuzurechnenden Beziige, die
ihm von nicht zum Haushalt rechnenden Personen gezahit

e werden (z. B. Leistungen zur Aufbringung der Belastung,
Unterhaltsleistungen oder sonstige freiwillige Leistungen), mit
Ausnahme von Leistungen fur Pflegepersonen bis zu einer Héhe
von 4.800 Euro,

e Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz,

e Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,

e Erziehungskostenanteile der Leistungen nach dem Achten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB VIII) bei Tagespflege oder Vollzeitpflege,

e Leistungsanteile fir den Unterhalt von Kindern, Jugendlichen
oder jungen Volljahrigen nach dem SGB VIII,

o steuerfreie Einnahmen fur Leistungen zur Grundpflege oder
hauswirtschaftlichen Versorgung Pflegebediirftiger,

e Berufsausbildungsbeihilfen und Ausbildungsgeld nach dem
Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB Ill), Leistungen nach dem
Bundesausbildungsférderungsgesetz (BAf6G), dem
Aufstiegsfortbildungsférderungsgesetz (AFBG) und der
Begabtenférderungswerke sowie sonstige Stipendien,

e Zuschiisse der Graduiertenforderung,

e Zuwendungen, die aufgrund des Fulbright-Abkommens gezahlt
werden,

e Leistungen des Arbeitslosengeldes Il und des Sozialgeldes nach
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch,

e Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung sowie der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt nach
dem Zwolften Buch Sozialgesetzbuch,

e Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,

e Leistungen der erganzenden Hilfe zum Lebensunterhalt und
andere Hilfen u. a. in einer Anstalt nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz oder nach einem Gesetz, das dieses fir
anwendbar erklart,

¢ auslandische Einkiinfte,

e Mietwert des eigengenutzten Wohnraumes im eigenen Haus mit
mehr als zwei Wohnungen (Mehrfamilienhaus).

Es sind grundsatzlich die monatlichen Brutto-Einnahmen bei der
Antragstellung anzugeben.

Zusammen mit der Verdienstbescheinigung (auf amtlichem
Vordruck) ist die letzte Lohnabrechnung vorzulegen.

Als Landwirt, Forstwirt, Gewerbetreibender oder Selbstandiger legen
Sie insbesondere eine Vermdgensubersicht (Bilanz) oder eine
Einnahmelberschussrechnung des letzten Kalenderjahres/Wirt-
schaftsjahres nach Anlage EUR zur Einkommensteuererklarung, ein
aktuelles Verzeichnis der Anlagegiiter (nach den vom Bundes-
finanzministerium herausgegebenen Mustern) sowie den letzten
Einkommensteuerbescheid vor.

Kinderbetreuungskosten werden zu zwei Drittel abgezogen, maximal
4.000 EUR pro Jahr und Kind, das das 14. Lebensjahr noch nicht
vollendet hat, oder behindert ist; leben die Elternteile zusammen,
mussen beide Elternteile erwerbstétig sein.

Hat ein zum Haushalt rechnendes Kind eigenes Einkommen und
das 16. und noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet, wird bei der
Ermittlung des Gesamteinkommens ein Betrag in Hoéhe des
Einkommens, héchstens jedoch 600 Euro abgesetzt.

Die Angaben uber die Entrichtung von Sozialabgaben und Steuern
(= Einkommenssteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragssteuer,
Kirchensteuer und der Solidaritatszuschlag) vom Einkommen sind
fur die Entscheidung uber die Hohe des von den Einnahmen
abzusetzenden pauschalen Abzugs erforderlich. Entsprechendes
kreuzen Sie bitte fir jede anzugebende Person im Formblatt unter

Nummer@an.

Vergleichbare freiwillige Beitrdage zu offentlichen oder privaten
Versicherungen oder &hnlichen Einrichtungen entsprechen
hinsichtlich ihrer Zweckbestimmung den Pflichtbeitrdgen zur
gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung oder zur gesetzlichen
Rentenversicherung, wenn sie dazu beitragen sollen, fiir die Beitrag
zahlende Person oder deren Familie
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e die notwendigen MaRnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, zur
Besserung und zur Wiederherstellung der Gesundheit und
Leistungsfahigkeit oder

e die wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, Mutterschaft,
Minderung der Erwerbsfahigkeit, Pflegebedirftigkeit und Alter
oder

e die wirtschaftliche Sicherung der Hinterbliebenen

zu gewabhrleisten.

@Auch einmaliges Einkommen (wie z. B. Abfindungen, Unterhalts-,
Renten-, oder Gehaltsnachzahlungen, Versicherungsleistungen zur
Altersvorsorge, Vorauszahlungen jeglicher Art), das in den nachsten
12 Monaten zu erwarten ist oder innerhalb von drei Jahren vor der
Antragstellung angefallen ist, zahlt zum Jahreseinkommen, soweit
es fiur den jetzt malgebenden Einkommensermittlungszeitraum
bestimmt ist. Entsprechendes gilt fir Entlassungsentschadigungen.

mHier sind z.B. Angaben zu machen, wenn Sie entweder durch eine
erwartete/angestrebte Arbeitsaufnahme oder die anstehende
Bewilligung beantragter Leistungen wie z. B. Renten mit
Einkommensveranderungen rechnen. Fiigen Sie in diesem Fall
ebenfalls - sofern bereits vorhanden - die entsprechenden
Nachweise bei.

@Ein Wohngeldanspruch besteht nicht, soweit eine Inanspruchnahme
missbrauchlich ware, was insbesondere bei erheblichem Vermdgen
— auch wenn es sich im Ausland befindet — der Fall sein kann. Wird
vom Wohngeldantragsteller die Frage nach dem Vermdgen nicht
beantwortet, kann der Wohngeldantrag grundsatzlich wegen
Nichterweislichkeit der anspruchsbegriindenden Tatsachen abge-
lehnt werden.

@Sofern Sie Untermieter sind, geben Sie hier sowohl die Adresse des
ursprunglichen Vermieters (Hauptmietvertrag) als auch die Adresse
der Person, mit der Sie lhren Untermietvertrag abgeschlossen
haben, an. Im Fall einer Untermiete ist ein Nachweis vorzulegen,
dass der Hauptvermieter mit der Untervermietung einverstanden ist.

mHier sind die tatsachliche Nutzung des Wohnraums und die sog.
Warmmiete mit allen Umlagen und Zuschlagen im Monat
anzugeben. Figen Sie dem Antrag bitte eine aktuelle
Mietbescheinigung bei!

Falls Sie eine Wohnung im eigenen Mehrfamilienhaus bewohnen,
geben Sie bitte hier als Miete den Betrag an, den Sie fir einen
vergleichbaren Wohnraum bezahlen missten.

Bitte geben Sie in der Auflistung auch die Nebenkosten an. Falls fir
Nebenkosten keine gesonderten Betrage vereinbart worden sind,
brauchen Sie diese nur anzukreuzen. Es werden dann dafir
vorgesehene Pauschbetrage beriicksichtigt.

@Anzugeben sind Leistungen aus o&ffentlichen Kassen, die unmit-
telbar dazu bestimmt sind, die Miete fir den Wohnraum ganz oder
teilweise zu decken.

Wenn Sie Nummer @ mit Ja beantwortet haben, sind grundsatzlich
hier die entsprechenden Angaben zu machen. Es gilt das unter

Nr. Q Ausgefiihrte.

Falls in den Mieteinnahmen Nebenkosten enthalten sind, geben Sie
diese bitte in der Einzelauflistung an. Falls fir Nebenkosten keine
gesonderten Betrage vereinbart worden sind, brauchen Sie diese
nur anzukreuzen. Es werden dann dafiir vorgesehene
Pauschbetrage berticksichtigt.

@Es ware moglich bzw. kann manchmal notwendig sein, dass die
Wohngeldbehérde lhrem Vermieter bzw. lhrer Vermieterin oder
einer dritten Person den Mietzuschuss direkt Uberweist, falls dabei
die  zweckentsprechende  Verwendung des  Wohngeldes
sichergestellt ist. Diese Person sollte dann an dieser Stelle nament-

lich samt Bankverbindung eingetragen werden. Beispielsweise bei
eintretenden Zahlungsschwierigkeiten kann sich dies mietrechtlich
als Vorteil erweisen.

Zur Bankverbindung geben Sie bitte zusatzlich die IBAN und BIC
an. Hinter IBAN (International Bank Account Number) verbirgt sich
die internationale, standardisierte Notation flir Bankkontonummern
(z. B. DE21700519950000007229). BIC ist die Abkurzung fir Bank
Identifier Code; das ist ein international standardisierter Code, Uber
den jede teilnehmende Bank eindeutig identifiziert werden kann
(z. B. SSKMDEMMXXX). Die Banken teilen IBAN und BIC bereits
seit einiger Zeit auf den Kontoausziigen mit. Wer sich nicht sicher
ist, kann sie bei seiner Bankfiliale erfragen.

@Ausléndische Personen im Sinn des § 2 Abs. 1 des

Aufenthaltsgesetzes sind nur wohngeldberechtigt, wenn sie sich im
Bundesgebiet tatsachlich aufhalten und

e ein Aufenthaltsrecht nach dem Freizligigkeitsrecht der EU,

e einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung nach dem
Aufenthaltsgesetz,

. ein Recht auf Aufenthalt nach einem vdlkerrechtlichen
Abkommen,

e eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz
e die Rechtsstellung eines heimatlosen Auslanders haben oder

e aufgrund einer Rechtsverordnung vom Erfordernis eines
Aufenthaltstitels befreit sind.

Nicht wohngeldberechtigt sind auslandische Personen, die durch
eine vdlkerrechtliche Vereinbarung von der Anwendung deutscher
Vorschriften auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit befreit sind.

Die Anforderung weiterer Unterlagen und Nachweise bleibt
vorbehalten. Wenn Sie weitere Auskiinfte benétigen, steht
Ihnen die Wohngeldbehtdrde wahrend der Sprechzeiten
gern zur Verfligung.

Mit freundlichen Griien

Ihre Wohngeldbehoérde

Seite 4 von 4 (MZ)




	Erläuterungen zum Antrag auf Wohngeld
	(Mietzuschuss)
	Bitte vor dem Ausfüllen des Antrags unbedingt lesen!
	 Die Randnummern beziehen sich auf die im Antrag gekennzeichneten Nummern.
	 Bitte schreiben Sie möglichst in Druckschrift und kreuzen Sie Zutreffendes an.
	 Wenn der Platz für die Angaben im Formular nicht ausreicht, verwenden Sie bitte noch ein gesondertes Blatt.
	Sehr geehrte Antragstellerin, sehr geehrter Antragsteller,
	Wohngeld wird nur auf Antrag der wohngeldberechtigten Person geleistet. Die Bevollmächtigung einer anderen Person ist zulässig.
	Dem Grunde nach wohngeldberechtigt ist, wer den Miet- oder Nutzungsvertrag über Wohnraum unterzeichnet hat und den Wohnraum auch selbst nutzt. Ist die wohngeldberechtigte Person vom Wohngeld ausgeschlossen (weil sie z. B. Arbeitslosengeld II empfängt, vgl. weitere Erläuterungen), kann sie dennoch für nicht vom Wohngeldbezug ausgeschlossene Haushaltsmitglieder einen Antrag auf Wohngeld in der Form des Mietzuschusses stellen. 
	Unter diesen Voraussetzungen können Sie einen Antrag auf Wohngeld in Form des Mietzuschusses stellen, wenn Sie Mieter/in (oder Untermieter/in) oder mietähnlich Nutzungsberechtige/r von Wohnraum oder Bewohner/in einer stationären Einrichtung im Sinne des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes („Heimbewohner/in“) sind und den Wohnraum selbst nutzen. Als mietähnlich Nutzungsberechtigte sind insbesondere anzusehen die Inhaber eines mietähnlichen Dauerwohnrechts, einer Genossenschafts- oder Stiftswohnung oder einer Dienst- oder Werkwohnung. Ferner sind Sie für einen Mietzuschuss wohngeldberechtigt, wenn Sie Wohnraum im eigenen Haus bewohnen, das mehr als zwei Wohnungen (Mehrfamilienhaus) hat.
	Ein Anspruch auf Wohngeld kann nur ermittelt werden, wenn Sie die Fragen im Antrag richtig und vollständig beantworten. Darüber hinaus sind für die im Antrag gemachten Angaben entsprechende Nachweise erforderlich. Sie erleichtern der Wohngeldbehörde die Arbeit und beschleunigen die Bearbeitung, wenn Sie diese dem Antrag gleichzeitig beifügen. Originalunterlagen erhalten Sie so bald wie möglich zurück. 
	Die Wohngeldbehörde darf übrigens zur Vermeidung rechtswidriger Inanspruchnahme von Wohngeld die zum Haushalt rechnenden Haushaltsmitglieder im Wege eines Datenabgleichs (auch in automatisierter Form) daraufhin überprüfen, ob sie Transferleistungen wie z. B. Arbeitslosengeld II beantragt haben oder empfangen oder Kapitaleinkünfte haben.
	Beantragen Sie das Wohngeld bitte rechtzeitig, da es grundsätzlich nur vom Beginn des Monats an gewährt wird, in dem der Antrag bei der Wohngeldbehörde eingeht. 
	Vergessen Sie bitte nicht, den Antrag zu unterschreiben. 
	Ob und in welcher Höhe Wohngeld zusteht, hängt ab von
	 der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder,
	 dem Gesamteinkommen und
	 der Höhe der berücksichtigungsfähigen Miete für den Wohnraum.
	Der zur Berechnung des Wohngeldanspruches notwendige Antrag auf Mietzuschuss enthält daher die erforderlichen Fragen zur Person, zu den Haushaltsmitgliedern, zum Wohnraum und zur Miete sowie zum Einkommen.
	Die Miete ist nur bis zu einem bestimmten Höchstbetrag berücksichtigungsfähig, welcher sich nach der Zahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder und der Mietenstufe der Gemeinde richtet. Näheres hierzu können Sie bei Ihrer Wohngeldbehörde erfragen. 
	Vom Wohngeld grundsätzlich ausgeschlossen sind Empfänger folgender Leistungen, wenn bei deren Berechnung Kosten der Unterkunft berücksichtigt worden sind: 
	 Arbeitslosengeld II und Sozialgeld nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), auch wenn diese Leistungen nach § 25 des Gesetzes als Vorschuss auf die Leistungen der Rentenversicherung weiter erbracht werden,
	 Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB II),
	 Zuschüsse für Auszubildende zu den Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch,
	 Leistungen der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt oder anderer Hilfen in einer stationären Einrichtung, die den Lebensunterhalt umfassen, nach dem Bundesversorgungsgesetz oder einem Gesetz, das dieses für anwendbar erklärt,
	 Übergangsgeld und Verletztengeld in Höhe des Arbeitslosen-geldes II nach dem Sechsten bzw. Siebten Buch Sozialgesetzbuch,
	 Leistungen in besonderen Fällen und Grundleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.
	 Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch, wenn alle zum Haushalt gehörenden Personen zu den Empfängern dieser Leistung gehören.
	Der Ausschluss besteht nicht, wenn
	1. die vorgenannten Leistungen ausschließlich als Darlehen gewährt werden oder
	2. durch Wohngeld die Hilfebedürftigkeit im Sinne des § 9 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, des § 19 Abs. 1 und 2 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder des § 27a des Bundesversorgungsgesetzes vermieden oder beseitigt werden kann und
	a) die vorgenannten Leistungen während der Dauer des    Verwaltungsverfahrens zur Feststellung von Grund und     Höhe dieser Leistungen noch nicht erbracht worden sind oder
	b) der zuständige Träger eine der vorgenannten Leistungen    als nachrangig verpflichteter Leistungsträger nach § 104     des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch erbringt.
	Der Ausschluss vom Wohngeld gilt grundsätzlich auch für die Haushaltsmitglieder, die bei der Berechnung des Bedarfs für eine der oben genannten Leistungen bzw. bei der gemeinsamen Ermittlung der Leistungen berücksichtigt worden sind. In diesen Fällen ist ein Antrag auf Wohngeld grundsätzlich abzulehnen, da die Wohnkosten im Rahmen dieser Leistungen berücksichtigt werden.
	Der Ausschluss vom Wohngeld greift regelmäßig bereits dann ein, wenn ein Antrag auf eine der oben genannten (Transfer-)Leistungen gestellt wurde, auch wenn über diesen noch nicht entschieden ist.
	Sofern ein Antrag auf eine dieser Leistungen abgelehnt wird, haben Sie bis zum Ablauf des Folgemonats nach Ablehnung die Möglichkeit, rückwirkend Wohngeld unter Vorlage des Ablehnungsbescheids zu beantragen.
	Beziehen einzelne Haushaltsmitglieder keine der oben genannten Leistungen und wurden sie auch nicht bei der Ermittlung des Bedarfs bzw. bei der Ermittlung der Leistung berücksichtigt, kann von der wohngeldberechtigten Person, auch wenn sie selbst vom Wohngeld ausgeschlossen ist, der Antrag auf Wohngeld für diese Person(en) gestellt werden.
	Wenn Sie Bewohner/in einer stationären Einrichtung im Sinne des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes („Heimbewohner/in“) sind, gilt als wohngeldfähige Miete der Höchstbetrag der nach dem Wohngeldgesetz berücksichtigungsfähigen Miete. In diesem Fall brauchen Sie die Fragen 12 – 14, 27 und 28 nicht zu beantworten.
	Alleinstehende Wehrpflichtige sind für die Dauer des Grundwehrdienstes nicht antragsberechtigt, es sei denn, die Mietbeihilfe nach § 7a des Unterhaltssicherungsgesetzes ist abgelehnt worden; dies gilt auch für den Wehrpflichtigen gleichgestellte Personen, wie z. B. Zivildienstleistende.
	Kein Wohngeld erhalten Haushalte, zu denen ausschließlich Personen gehören, denen Leistungen zur Förderung der Ausbildung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz oder nach § 59, § 101 Abs. 3 oder § 104 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch (SGB III) dem Grunde nach zustehen oder im Falle eines Antrages dem Grunde nach zustehen würden.
	} Wohngeldberechtigt ist, wer den Mietvertrag bzw. die Nutzungs-vereinbarung abgeschlossen hat. Dies gilt auch, wenn diese Person(en) durch den Bezug einer der zuvor genannten Transferleistungen selbst kein Wohngeld bekommen kann/können. Haben mehrere Haushaltsmitglieder den Mietvertrag unterschrieben, bestimmen diese Haushaltsmitglieder gemeinsam die wohngeldberechtigte Person, die den Antrag stellen soll. 
	Der Mietvertrag oder eine Mietbescheinigung des Vermieters ist vorzulegen.
	; Jede Person kann nur einen Mittelpunkt ihrer Lebens-beziehungen haben. Gemeint ist damit der Schwerpunkt bzw. Ort der Lebensbeziehungen, mit welchem die Person ihre überwiegenden Lebensinteressen und persönlichen Beziehungen verbindet.
	= Haushaltsmitglied ist die unter } eingetragene wohngeld-berechtigte Person, wenn der Wohnraum, für den sie Wohngeld beantragt, der Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen ist.
	Weitere Haushaltsmitglieder sind unter dieser Voraussetzung, 
	- wer als Ehegatte oder als Lebenspartner oder Lebenspartnerin eines Haushaltsmitgliedes von diesem nicht dauernd getrennt lebt oder mit Haushaltsmitgliedern so zusammenlebt, dass ein wechselseitiger Wille angenommen werden kann, dass die Haushaltsmitglieder füreinander Verantwortung tragen oder einstehen,
	- Verwandte bzw. Verschwägerte in gerader Linie (z. B. Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel) oder zweiten und dritten Grades der Seitenlinie (z. B. Geschwister, Onkel, Tante), Pflegekinder und Pflegemutter bzw. Pflegevater,
	wenn sie mit der wohngeldberechtigten Person in einer Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft leben. Eine Wohngemeinschaft liegt vor, wenn Personen Wohnraum gemeinsam bewohnen. Eine Wirtschaftsgemeinschaft liegt vor, wenn Personen sich ganz oder teilweise gemeinsam mit dem täglichen Lebensbedarf versorgen; sie wird vermutet, wenn Personen in einer Wohngemeinschaft leben.
	% Hier sind solche Personen anzugeben, an die Sie einen Teil Ihres Wohnraums untervermietet haben. Führt der Untermieter seinen Haushalt völlig eigenständig, so ist er nicht zu Ihrem Haushalt zu rechnen. 
	& Bitte beachten Sie, dass bereits die Antragstellung auf eine der aufgezählten Leistungen der Wohngeldbehörde mitzuteilen ist. In diesem Fall ist der entsprechende Bescheid nach Erhalt der Wohngeldbehörde vorzulegen. 
	( Bei der Ermittlung des Gesamteinkommens werden für schwerbehinderte Personen je nach dem Grad ihrer Behinderung  bei Pflegebedürftigkeit im Sinne des § 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) und gleichzeitiger häuslicher oder teilstationärer Pflege oder Kurzzeitpflege jährliche Freibeträge in Höhe von 1 500 Euro bzw. 1 200 Euro abgezogen.
	Die Schwerbehinderteneigenschaft, der Grad der Behinderung und die Pflegebedürftigkeit sind in der Regel durch Vorlage  eines Schwerbehindertenausweises bzw. eines Feststellungsbescheides nach § 69 Abs. 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) und durch Vorlage eines Bescheids der zuständigen Stelle über den Bezug von Pflegegeld bzw. einer Pflegezulage unter Angabe der Pflegestufe nachzuweisen.
	Bei Opfern nationalsozialistischer Verfolgung und ihnen Gleichgestellten wird ein Freibetrag in Höhe von 750 € abgesetzt.
	) Zum Unterhalt verpflichtet sind Ehepartner untereinander, Verwandte in gerader Linie untereinander (z. B. Kinder gegenüber den Eltern, Eltern gegenüber Kindern, der Vater/die Mutter gegenüber dem anderen Elternteil seines Kindes, geschiedene Ehepartner untereinander). Aufwendungen für die Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen werden bis zu dem in einer notariell beurkundeten Unterhaltsvereinbarung festgelegten oder in einem Unterhaltstitel oder einem Bescheid festgestellten Betrag abgesetzt. Liegen diese Titel nicht vor, können Aufwendungen zur Erfüllung gesetzlicher Unterhaltsverpflichtungen auf Nachweis wie folgt abgesetzt werden:
	 bis zu 3.000 Euro jährlich für ein zu berücksichtigendes Haushaltsmitglied, das auswärts untergebracht  ist und sich in Ausbildung befindet,
	 bis zu 3.000 Euro jährlich für ein Kind, für das ein gemeinsames Sorgerecht besteht und das zugleich Haushaltsmitglied bei dem anderen Elternteil ist,
	 bis zu 6.000 Euro jährlich für nicht zum Haushalt rechnende frühere oder dauernd getrennt lebende/n Ehegatten und Lebenspartner,
	 bis zu 3.000 Euro jährlich für eine sonstige nicht zum Haushalt rechnende Person.
	+ Wenn Sie allein mit nicht volljährigen Haushaltsmitgliedern zusammenwohnen und erwerbstätig sind oder  sich in Ausbildung befinden und nicht nur kurzfristig von der Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft abwesend sind, kann für jedes Kind unter 12 Jahren, für das Kindergeld geleistet wird, ein Freibetrag von 600 Euro jährlich gewährt werden. Nur kurzfristig abwesend vom Haushalt sind Sie, wenn Sie z. B. eine geringfügige Beschäftigung oder nur an einem Tag in der Woche eine Berufstätigkeit ausüben.
	§ Haben nicht nur vorübergehend getrennt lebende Eltern das gemeinsame Sorgerecht für ein oder mehrere Kinder und wird für das Kind bzw. die Kinder zusätzlicher Wohnraum im Haushalt jedes betreuenden Elternteils vorgehalten, ist jedes annähernd zu gleichen Teilen betreute Kind bei beiden Elternteilen als Haushaltsmitglied zu berücksichtigen. Betreuen Sie als Eltern mindestens zwei der Kinder nicht annähernd zu gleichen Teilen, ist bei dem Elternteil mit dem niedrigeren Betreuungsanteil nur das jüngste dieser Kinder als Haushaltsmitglied zu berücksichtigen. Vorstehendes gilt ebenso für Pflegeeltern und Pflegekinder. Die zeitlichen Anteile können Sie z. B. in Tagen oder in Bruchteilen angeben.
	/ Weiterer Wohnraum kann z. B. aus beruflichen Gründen oder sonstigen familiären Gründen vorgehalten werden müssen. Ein solcher Zweitwohnsitz ist hier ausdrücklich nochmals anzugeben.
	: Der Tod eines Haushaltsmitglieds  ist für die Dauer von 12 Monaten nach dem Sterbemonat ohne Einfluss auf die der Wohngeldberechnung zugrunde liegende Haushaltsgröße; diese Vergünstigung entfällt jedoch z. B. bei einem Wohnungswechsel oder bei Aufnahme einer neuen Person in den Haushalt. 
	∙ Wenn Sie und/oder andere Haushaltsmitglieder vom Wohngeld ausgeschlossen sind (vgl. Seite 1), tragen Sie bitte jeweils Ihren Namen/den Namen der betreffenden Haushaltsmitglieder ein und die Art und Höhe der Leistung, die zum Ausschluss vom Wohngeld geführt hat.
	Die Wohngeldbehörde ist verpflichtet, die Plausibilität Ihrer Einkommensangaben zu überprüfen. Die Angabe der Einkünfte dient daher nicht nur der Berechnung des wohngeldrechtlich maßgeblichen Einkommens, sondern auch einer sachgerechten Entscheidung über den gestellten Wohngeldantrag und liegt somit in Ihrem eigenen Interesse.
	Zum Einkommen gehören die positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommenssteuergesetzes (EStG): 
	- der Gewinn bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbständiger Arbeit (z. B. Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit)
	-  der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (Gehälter, Löhne, auch Nebenverdienst, Gratifikationen, Tantiemen)
	-  andere Bezüge und Vorteile für eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst, Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder und andere Bezüge und Vorteile aus früheren Dienstleistungen
	- Einkünfte aus Kapitalvermögen (insbesondere alle Zinsen aus Sparguthaben, Ausschüttungen aus Wertpapieren, Dividenden, Erträge aus Investmentanteilen, auch soweit diese den Sparerpauschbetrag nicht überschreiten)
	- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (jedoch ohne Einnahmen aus Untervermietung) und 
	- sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG (Renten mit ihrem Besteuerungs- oder Ertragsanteil, Unterhaltsleistungen, Entschädigungen, Amtszulagen).
	Diese Einkünfte erhöhen sich um die nach § 32 d Abs. 1 und § 43 Abs. 5 EStG zu besteuernden Beträge sowie um die nach § 3 Nr. 40 EStG steuerfreien Beträge und mindern sich um die nach § 3c Abs. 2 EStG nicht  abziehbaren Beträge (§ 2 Abs. 5a EStG).
	Darüber hinaus zählen zum Einkommen ganz oder teilweise insbesondere auch die folgenden Einnahmen: 
	 Renten und Pensionen (= Versorgungsbezüge und Leibrenten),
	 Versorgungsbezüge für Soldaten (= einkommensabhängige, nach § 3 Nr. 6 EStG steuerfreie Bezüge, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften aus öffentlichen Mitteln versorgungs-halber an Wehr- und Zivildienstbeschädigte oder ihre Hinter-bliebenen, Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene sowie ihnen gleichgestellte Personen gezahlt werden),
	 Kapitalabfindungen aufgrund der gesetzlichen Rentenversiche-rung und der Beamten-(Pensions-)Gesetze,
	 Verletztenrente,
	 Lohn- und Einkommensersatzleistungen wie z. B. Arbeits-losengeld, Kurzarbeitergeld, Winterausfallgeld, Übergangsgeld, Insolvenzgeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Verletztengeld, Elterngeld,
	 Unterhaltshilfe und Beihilfe zum Lebensunterhalt nach dem Lastenausgleichsgesetz, nach dem Reparationsschädengesetz und nach dem Flüchtlingshilfegesetz,
	 Krankentagegelder,
	 Renten nach § 3 Abs. 2 des Anti-D-Hilfegesetzes,
	 Zuschläge für Sonntags- Feiertags- und Nachtarbeit,
	 vom Arbeitgeber pauschal besteuerter Arbeitslohn,
	 vom Arbeitgeber pauschal besteuerte Sachzuwendungen,
	 steuerfreie Zuwendungen des Arbeitgebers an eine Pensionskasse, Direktversicherung o. ä.,
	 Sparer-Pauschbetrag auf Einkünfte aus Kapitalvermögen (100 Euro bleiben frei),
	 erhöhte Absetzungen und Sonderabschreibungen,
	 Grundbetrag der Produktionsaufgaberente und das Ausgleichsgeld nach dem Gesetz zur Förderung der Einstellung landwirtschaftlicher Erwerbstätigkeit,
	 Leistungen aus öffentlichen Mitteln an Arbeitnehmer u. a. des Steinkohlenbergbaues und des Braunkohlentiefabbaues und der Eisen- und Stahlindustrie aus Anlass von Stilllegungs-, Einschränkungs-, Umstellungs- oder Rationalisierungsmaß- nahmen,
	 die dem Empfänger steuerlich nicht zuzurechnenden Bezüge, die ihm von nicht zum Haushalt rechnenden Personen gezahlt
	  werden (z. B. Leistungen zur Aufbringung der Belastung, Unterhaltsleistungen oder sonstige freiwillige Leistungen), mit Ausnahme von Leistungen für Pflegepersonen bis zu einer Höhe von 4.800 Euro,
	 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz,
	 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz,
	 Erziehungskostenanteile der Leistungen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) bei Tagespflege oder Vollzeitpflege,
	 Leistungsanteile für den Unterhalt von Kindern, Jugendlichen oder jungen Volljährigen nach dem SGB VIII,
	 steuerfreie Einnahmen für Leistungen zur Grundpflege oder hauswirtschaftlichen Versorgung Pflegebedürftiger,
	 Berufsausbildungsbeihilfen und Ausbildungsgeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) und der Begabtenförderungswerke sowie sonstige Stipendien,
	 Zuschüsse der Graduiertenförderung,
	 Zuwendungen, die aufgrund des Fulbright-Abkommens gezahlt werden,
	 Leistungen des Arbeitslosengeldes II und des Sozialgeldes nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch,
	 Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung sowie der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch,
	 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz,
	 Leistungen der ergänzenden Hilfe zum Lebensunterhalt und andere Hilfen u. a. in einer Anstalt nach dem Bundesver-sorgungsgesetz oder nach einem Gesetz, das dieses für anwendbar erklärt,
	 ausländische Einkünfte,
	 Mietwert des eigengenutzten Wohnraumes im eigenen Haus mit mehr als zwei Wohnungen (Mehrfamilienhaus).
	Es sind grundsätzlich die monatlichen Brutto-Einnahmen bei der Antragstellung anzugeben.
	Zusammen mit der Verdienstbescheinigung (auf amtlichem Vordruck) ist die letzte Lohnabrechnung vorzulegen. 
	Als Landwirt, Forstwirt, Gewerbetreibender oder Selbständiger legen Sie insbesondere  eine Vermögensübersicht (Bilanz) oder eine Einnahmeüberschussrechnung des letzten Kalenderjahres/Wirt-schaftsjahres nach Anlage EÜR zur Einkommensteuererklärung, ein aktuelles Verzeichnis der Anlagegüter (nach den vom Bundes-finanzministerium herausgegebenen Mustern) sowie den letzten Einkommensteuerbescheid vor. 
	Kinderbetreuungskosten werden zu zwei Drittel abgezogen, maximal 4.000 EUR pro Jahr und Kind, das das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, oder behindert ist; leben die Elternteile zusammen, müssen beide Elternteile erwerbstätig sein.
	Hat ein zum Haushalt rechnendes Kind eigenes Einkommen und das 16. und noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet, wird bei der Ermittlung des Gesamteinkommens ein Betrag in Höhe des Einkommens, höchstens jedoch 600 Euro abgesetzt.
	Die Angaben über die Entrichtung von Sozialabgaben und Steuern (= Einkommenssteuer, Lohnsteuer, Kapitalertragssteuer, Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag) vom Einkommen sind für die Entscheidung über die Höhe des von den Einnahmen abzusetzenden pauschalen Abzugs erforderlich. Entsprechendes kreuzen Sie bitte für jede anzugebende Person im Formblatt unter Nummer ∙ an.
	Vergleichbare freiwillige Beiträge zu öffentlichen oder privaten Versicherungen oder ähnlichen Einrichtungen entsprechen hinsichtlich ihrer Zweckbestimmung den Pflichtbeiträgen zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung oder zur gesetzlichen Rentenversicherung, wenn sie dazu beitragen sollen, für die Beitrag zahlende Person oder deren Familie 
	● die notwendigen Maßnahmen zum Schutz, zur Erhaltung, zur Besserung und zur Wiederherstellung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit oder
	● die wirtschaftliche Sicherung bei Krankheit, Mutterschaft, Minderung der Erwerbsfähigkeit, Pflegebedürftigkeit und Alter oder
	● die wirtschaftliche Sicherung der Hinterbliebenen 
	zu gewährleisten.
	$ Auch einmaliges Einkommen (wie z. B. Abfindungen, Unterhalts-, Renten-, oder Gehaltsnachzahlungen, Versicherungsleistungen zur Altersvorsorge, Vorauszahlungen jeglicher Art), das in den nächsten 12 Monaten zu erwarten ist oder innerhalb von drei Jahren vor der Antragstellung angefallen ist, zählt zum Jahreseinkommen, soweit es für den jetzt maßgebenden Einkommensermittlungszeitraum bestimmt ist. Entsprechendes gilt für Entlassungsentschädigungen.
	£ Hier sind z.B. Angaben zu machen, wenn Sie entweder durch eine erwartete/angestrebte Arbeitsaufnahme oder die anstehende Bewilligung beantragter Leistungen wie z. B. Renten mit Einkommensveränderungen rechnen. Fügen Sie in diesem Fall ebenfalls - sofern bereits vorhanden - die entsprechenden Nachweise bei.
	| Ein Wohngeldanspruch besteht nicht, soweit eine Inanspruchnahme missbräuchlich wäre, was insbesondere bei erheblichem Vermögen – auch wenn es sich im Ausland befindet – der Fall sein kann. Wird vom Wohngeldantragsteller die Frage nach dem Vermögen nicht beantwortet, kann der Wohngeldantrag grundsätzlich wegen Nichterweislichkeit der anspruchsbegründenden Tatsachen abge-lehnt werden.
	¡ Sofern Sie Untermieter sind, geben Sie hier sowohl die Adresse des ursprünglichen Vermieters (Hauptmietvertrag) als auch die Adresse der Person, mit der Sie Ihren Untermietvertrag abgeschlossen haben, an. Im Fall einer Untermiete ist ein Nachweis vorzulegen, dass der Hauptvermieter mit der Untervermietung einverstanden ist.
	Q Hier sind die tatsächliche Nutzung des Wohnraums und die sog. Warmmiete mit allen Umlagen und Zuschlägen im Monat anzugeben. Fügen Sie dem Antrag bitte eine aktuelle Mietbescheinigung bei!
	Falls Sie eine Wohnung im eigenen Mehrfamilienhaus bewohnen, geben Sie bitte hier als Miete den Betrag an, den Sie für einen vergleichbaren Wohnraum bezahlen müssten.
	Bitte geben Sie in der Auflistung auch die Nebenkosten an. Falls für Nebenkosten keine gesonderten Beträge vereinbart worden sind, brauchen Sie diese nur anzukreuzen. Es werden dann dafür vorgesehene Pauschbeträge berücksichtigt.
	W Anzugeben sind Leistungen aus öffentlichen Kassen, die unmit-telbar dazu bestimmt sind, die Miete für den Wohnraum ganz oder teilweise zu decken.
	Wenn Sie Nummer % mit Ja beantwortet haben, sind grundsätzlich hier die entsprechenden Angaben zu machen. Es gilt das unter Nr. Q Ausgeführte.
	Falls in den Mieteinnahmen Nebenkosten enthalten sind, geben Sie diese bitte in der Einzelauflistung an. Falls für Nebenkosten keine gesonderten Beträge vereinbart worden sind, brauchen Sie diese nur anzukreuzen. Es werden dann dafür vorgesehene Pauschbeträge berücksichtigt.
	E Es wäre möglich bzw. kann manchmal notwendig sein, dass die Wohngeldbehörde Ihrem Vermieter bzw. Ihrer Vermieterin oder einer dritten Person den Mietzuschuss direkt überweist, falls dabei die zweckentsprechende Verwendung des Wohngeldes sichergestellt ist. Diese Person sollte dann an dieser Stelle nament-
	lich samt Bankverbindung eingetragen werden. Beispielsweise bei eintretenden Zahlungsschwierigkeiten kann sich dies mietrechtlich als Vorteil erweisen.
	Zur Bankverbindung geben Sie bitte zusätzlich die IBAN und BIC an. Hinter IBAN (International Bank Account Number) verbirgt sich die internationale, standardisierte Notation für Bankkontonummern (z. B. DE21700519950000007229). BIC ist die Abkürzung für Bank Identifier Code; das ist ein international standardisierter Code, über den jede teilnehmende Bank eindeutig identifiziert werden kann (z. B. SSKMDEMMXXX). Die Banken teilen IBAN und BIC bereits seit einiger Zeit auf den Kontoauszügen mit. Wer sich nicht sicher ist, kann sie bei seiner Bankfiliale erfragen.
	R Ausländische Personen im Sinn des § 2 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes sind nur wohngeldberechtigt, wenn sie sich im Bundesgebiet tatsächlich aufhalten und
	 ein Aufenthaltsrecht nach dem Freizügigkeitsrecht der EU, 
	 einen Aufenthaltstitel oder eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz,
	 ein Recht auf Aufenthalt nach einem völkerrechtlichen Abkommen,
	 eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz
	 die Rechtsstellung eines heimatlosen Ausländers haben oder
	 aufgrund einer Rechtsverordnung vom Erfordernis eines Aufenthaltstitels befreit sind.
	Nicht wohngeldberechtigt sind ausländische Personen, die durch eine völkerrechtliche Vereinbarung von der Anwendung deutscher Vorschriften auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit befreit sind.
	Die Anforderung weiterer Unterlagen und Nachweise bleibt vorbehalten. Wenn Sie weitere Auskünfte benötigen, steht Ihnen die Wohngeldbehörde während der Sprechzeiten gern zur Verfügung.
	Mit freundlichen Grüßen
	Ihre Wohngeldbehörde

